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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

 
Ratex Rohr AG, 9500 Wil Stand: März 2022 

 
I. Geltung 

1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten durch Übernahme mit der Bestellung für alle 
– auch zukünftigen – Verträge mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts über Lie-
ferungen und sonstige Leistungen. Bei Streckengeschäften gelten ergänzend die Bedingungen der Preis-
liste des beauftragten Lieferwerks. 

2. Einkaufsbedingungen des Käufers werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals 
nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. 

3. Spätestens bei Empfang der Ware gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
als angenommen. 

4. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Vereinbarungen, Zusagen, Zusicherungen und Garantien 
unserer Angestellten werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. 

5. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die Incoterms in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 

4. Güten und Maße bestimmen sich nach den DIN-, EN-, ISO-Normen und Werkstoffblättern, mangels 
solcher nach Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen, Werkstoffblätter oder Werks-Prüfbescheinigun-
gen sowie Angaben zu Güten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit der Ware enthalten keine Zusiche-
rungen und Garantien, ebenso wenig Konformitätserklärungen, Herstellererklärungen und entsprechende 
Kennzeichen wie CE und GS. 

 

II. Preise 

1. Die Preise verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart, ab Werk oder ab Lager zuzüglich Frachten, 
Mehrwertsteuer und Einfuhrabgaben. 

2. Sofern nicht anders vereinbart, gelten die Preise und Bedingungen der am Tage der Lieferung gültigen 
Preise. 

3. Ändern sich Abgaben und andere Fremdkosten, die im vereinbarten Preis enthalten sind oder entstehen 
sie neu, sind wir im entsprechenden Umfang zu einer Preisänderung berechtigt. Bei Streckengeschäften 
sind wir zu einer Anpassung des vereinbarten Preises auch dann berechtigt, wenn und soweit sich zwi-
schen Vertragsschluss und Lieferung die Preise oder Preisbestandteile des mit der Lieferung beauftragten 
Werkes ändern. 

4. Die Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht inbegriffen. 

 

III. Ausführungen der Lieferungen, Lieferfristen un d -termine 

1. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung und bei Importgeschäften zusätzlich unter dem Vorbehalt des Erhalts von Überwa-
chungsdokumenten und Einfuhrgenehmigungen, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Belieferung 
ist durch uns verschuldet. 

2. Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd und unverbindlich. Lieferfristen beginnen mit dem Datum un-
serer Auftragsbestätigung und gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller Einzel-
heiten des Auftrages und rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers, wie z.B. Beibringung 
aller behördlichen Bescheinigungen, Stellung von Akkreditiven und Garantien oder Leistung von Anzah-
lungen. 
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3. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager 
maßgebend. Sie gelten bereits mit Meldung der Versandbereitschaftals eingehalten, wenn die Ware ohne 
unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. 

4. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferungen um die Dauer der 
Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche 
Ereignisse während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höheren Gewalt stehen gleich währungs-
, handelspolitische und sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, von uns nicht verschul-
dete Betriebsstörungen (z.B. Feuer, Maschinen- und Walzenbruch, Rohstoff- und Energiemangel), Behin-
derung der Verkehrswege, Verzögerung bei der Einfuhr-/Zollabfertigung, sowie alle sonstigen Umstände, 
die, ohne von uns verschuldet zu sein, die Lieferungen und Leistungen wesentlich erschweren oder un-
möglich machen. Dabei ist es unerheblich, ob die Umstände bei uns, dem Lieferwerk oder einem anderen 
Vorlieferanten eintreten. Wird infolge der vorgenannten Ereignisse die Durchführung für eine der Vertrags-
parteien unzumutbar, so kann sie vom Vertrag zurücktreten. 

Schadenersatzansprüche aus Nichteinhaltung von Lieferfristen sind ausgeschlossen. Unsere Termine sind 
als annähernd und unverbindlich zu betrachten.  

5. Teillieferungen sowie Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % sind zulässig. 

 

IV. Versand, Gefahrübergang, Verpackung, Teilliefer ung, fortlaufende Auslieferung 

1. Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes 
einschließlich der Entladung gehen zu Lasten des Käufers. Die Ware wird nur auf ausdrückliche Weisung 
des Käufers versichert. 

2. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes 
oder Lagers, geht die Gefahr, einschließlich einer Beschlagnahme, auch bei fob-, cif-, franko-, frei-Haus- 
und frei-Bestimmungsort-Geschäften, auf den Käufer über. 

3. Wird der Versand durch den Käufer verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung 
der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstehenden Kosten, mindestens jedoch 0,7 % des 
Rechnungsbetrages pro Monat berechnet, es sei denn, der Käufer weist uns einen niedrigeren Schaden 
nach. Weitergehende Ansprüche aus Annahmeverzug bleiben unberührt. 

4. Transportschäden hat der Käufer dem Frachtführer oder der sonst mit der Beförderung beauftragten 
Person unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der Schadensvermerk ist auf dem Frachtbrief, dem Spediti-
onsauftrag oder dem Lieferschein anzubringen und von dem anliefernden Fahrer abzeichnen zu lassen; 
alternativ ist ein Schadensprotokoll aufzunehmen. 

5. Wird die Ware nicht vertragsgemäß abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist als geliefert zu berechnen. Verzögert sich der Versand der Ware aus Gründen, die beim Käufer 
liegen, erfolgt der Gefahrübergang mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Käufer. 

6. Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Für Verpackung, Schutz- und/oder 
Transporthilfsmittel sorgen wir nach unserer Erfahrung und nur auf Verlangen sowie auf Kosten des Käu-
fers. 

7. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe und Sorteneinteilung für ungefähr gleiche 
Monatsmengen aufzugeben; andernfalls sind wir berechtigt, die Bestimmungen nach billigem Ermessen 
selbst vorzunehmen. 

8. Überschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die Vertragsmenge, so sind wir zur Lieferung der Mehr-
menge berechtigt, aber nicht verpflichtet. Wir können die Mehrmenge zu den bei dem Abruf bzw. der Lie-
ferung gültigen Preisen berechnen. 
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V. Zahlung und Verrechnung 

1. Zahlung hat gemäß dem vereinbarten Zahlungsziel, spätestens aber innerhalb von 30 Tagen nach Rech-
nungsdatum ohne Skontoabzug und unabhängig von dem Eingang etwaiger Prüfbescheinigungen (z.B. 
Werkszeugnissen) in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. 

2. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Verrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu, wie 
seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

3. Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder bei Verzug berechnen wir Zinsen in Höhe von 5 %, es sei 
denn, höhere Zinssätze sind vereinbart. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. 

4. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leis-
tungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird oder gerät der Käufer mit einem erheblichen Betrag in Zahlungs-
verzug oder treten andere Umstände ein, die auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensver-
hältnisse des Käufers nach Vertragsschluss schließen lassen, stehen uns sinngemäss die Rechte auf 
Rückbehalt, Sicherstellung oder Vertragsrücktritt gemäss Art. OR 83 zu. Wir sind dann auch berechtigt, 
alle noch nicht fälligen Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stel-
len. 

 

VI. Abnahmen und Gewichte 

1. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur in dem Lieferwerk bzw. unserem Lager sofort nach 
Meldung der Abnahmebereitschaft erfolgen. Art und Umfang von Abnahmeprüfungen bestimmen sich nach 
EN 10204 und den Werkstoffnormen. Die Abnahmekosten richten sich nach der Preisliste des Lieferwerks. 
Sonstige Prüfkosten werden nach Aufwand berechnet. 

2. Für die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlieferanten vorgenommene Verwiegung maßgebend. 
Der Gewichtsnachweis erfolgt durch Vorlage des Wiegezettels. Soweit rechtlich zulässig, können Gewichte 
ohne Wägung nach den einschlägigen Normen ermittelt werden. In der Versandanzeige angegebene 
Stückzahlen, Bundzahlen o.a. sind bei nach Gewicht berechneten Waren unverbindlich. Unterschiede ge-
genüber den rechnerischen Einzelgewichten werden verhältnismäßig auf diese verteilt. 

 

VII. Haftung für Sachmängel 

1. Vertragsgemäßheit und Mangelfreiheit unserer Lieferungen und Leistungen bemessen sich ausschließ-
lich nach den ausdrücklichen Vereinbarungen. Sie sind vertragsgemäß, wenn sie im Zeitpunkt des Gefah-
renübergangs bzw. der Abnahme von den vereinbarten Spezifikationen nicht oder nur unerheblich abwei-
chen. Eine Haftung für einen bestimmten Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung wird nur insoweit 
übernommen, als dies ausdrücklich vereinbart ist; im Übrigen obliegt das Eignungs- und Verwendungsri-
siko ausschließlich dem Käufer. Wir haften nicht für Verschlechterung oder Untergang oder unsachgemäße 
Behandlung der Ware nach Gefahrübergang. 

2. Sachmängel sind unverzüglich, spätestens 5 Werktage nach Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Zu den 
Sachmängeln gehören auch das Fehlen von und Fehler in Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen (z.B. 
Werkszeugnissen, Abnahmeprüfzeugnissen). Sachmängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb 
dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind – unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbei-
tung – unverzüglich nach Entdeckung, spätestens aber drei Monate nach Wareneingang anzumelden. 
Später gemeldete Mängel können nicht mehr akzeptiert werden.  

3. Für nachweisbar fehlerhafte oder falsch gelieferte Ware, soweit sich diese in Anlieferungszustand befin-
det, ersetzen wir kostenlos das fehlerhafte Material, oder erteilen entsprechende Gutschrift. Alle anderen 
Ansprüche, auch für Zeitaufwand sowie Schadenersatzansprüche, lehnen wir ab. Eine Garantie, dass die 
Ware für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist, übernehmen wir nicht. 

4. Nach Durchführung einer Abnahme der Ware durch den Käufer ist die Rüge von Mängeln, die bei der 
vereinbarten Art der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen. 
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5. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Sachmangel zu überzeugen, stellt er 
insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zu Prüfzwecken 
zur Verfügung, entfallen alle Rechte wegen des Sachmangels. 

6. Rücksendungen, ohne vorherige Verständigung, können nicht angenommen werden.  
 

VIII. Allgemeine Haftung / Verjährung 

1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, 
Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir – auch für unsere lei-
tenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahr-
lässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden. Im Übrigen 
ist unsere Haftung, auch für Mangel- und Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen. 

2. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns aus An-
lass und im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware und unseren sonstigen Leistungen entstehen, zwei 
Jahre nach Ablieferung der Ware. Diese Frist gilt auch für solche Waren und Leistungen, die entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verur-
sacht haben, es sei denn, diese Verwendungsweise wurde schriftlich vereinbart. 

 

IX. Regelung von Streitigkeiten 

1. Als ausschliesslichen Gerichtsstand für Streitigkeiten vereinbaren beide Parteien 9500 Wil. 

2. Es kommt materielles Schweizer Recht zur Anwendung. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht) wird ausdrück-
lich wegbedungen. 

 


